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- EINFÜHRUNG - 

 

Was ist neu an den EVB-IT Instandhaltung im Vergleich zur Vorversion aus 2002? 

Die neuen EVB-IT Instandhaltung Version 2.0 ersetzen die erste Version aus dem Jahre 2002. 

Sowohl die Vertragsmuster als auch die AGB wurden grundlegend überarbeitet. In Struktur und 

Inhalt sind die neuen EVB-IT Instandhaltung nun mit den Serviceregelungen aus den Systemver-

trägen vergleichbar, wenn auch deutlich schlanker. Das bedeutet auch, dass sie auftraggeber-

freundlicher geworden sind. Wesentliche Änderungen sind unter anderem: 

¶ Der mögliche Leistungsumfang wurde erweitert. Nunmehr finden sich neben Regelun-

gen zur Störungsbeseitigung auch dezidierte Festlegungen zu Art und Umfang von  

Hotlineleistungen, neue Vereinbarungsmöglichkeiten zu Servicezeiten, Störungsklas-

sen, Reaktions- und Wiederherstellungszeiten und Vertragsstrafen. 

¶ Das Haftungskonzept der alten Basis-EVB-IT wurde aufgegeben. Für die Auftraggeber-

seite verbessert wurden insbesondere die Regelungen zu Verzug und zu Mängelan-

sprüchen (Gewährleistung) einschließlich der Konsequenzen der Verletzung von 

Schutzrechten Dritter. 

¶ Mindestanforderungen an die Integrität von und die Wahrung der Vertraulichkeit 

durch automatisierte Verfahren und Ersatzhardware, die bei der Instandhaltung einge-

setzt werden. 

¶ Umfangreiche Regelungen zu Ersatzgegenständen. 

Außerdem gelten die EVB-IT Instandhaltungs-AGB auch bei Verwendung der folgenden Ver-

tragsmuster: 

¶ EVB-IT Kaufvertrag (Langfassung mit Instandhaltung) 

¶ EVB-IT Kaufvertrag (Kurzfassung mit Instandhaltung) 

Die Langfassungen enthalten jeweils ausführliche Regelungen, mit denen von den AGB bzw. 

vom Gesetz abgewichen werden kann. Die Kurzfassungen bieten weniger Abweichungsmög-

lichkeiten und sind für Beschaffungen ohne größere Besonderheiten gedacht.  

Allgemeine Hinweise zur Nutzung der EVB-IT Vertragsmuster 

Es empfiehlt sich, den Vertrag in von der Vergabestelle vorausgefüllter Form den Vergabeun-

terlagen beizufügen, wobei die Vergabestelle im Wesentlichen drei Möglichkeiten hat: 

¶ Sie kann - ggf. in nicht veränderbarer Form - die Felder ausfüllen bzw. ankreuzen, in 

denen sie den Leistungsinhalt vorgeben will. Stellt sie diese Vorgaben nicht ausdrück-

lich, z. B. durch eine Kommentierung wieder zur Disposition, sind solche Vorgaben 

durch den Bieter zwingend zu beachten (Ausschlusskriterien); die Abweichung von 

solchen zwingenden Vorgaben durch den Bieter führt dann folgerichtig zum Aus-

schluss seines Angebotes. Die Vergabestelle wird im Zuge der Zuschlagserteilung oder 

danach den Vertrag entsprechend den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung, dem 

Angebot und den Antworten des Bieters auf einen etwaigen Fragenkatalog des Auf-

traggebers vervollständigen. 

¶ Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Bieter aufzufordern, das Vertragsformular 

selbst zu vervollständigen. Eine solche Aufforderung kann z. B. in den Bewerbungsbe-

dingungen erfolgen. Die Vergabestelle sollte dabei unmissverständlich zum Ausdruck 

bringen, ob überhaupt und wenn ja, an welchen Stellen der Bieter Eintragungen im 

Vertrag vornehmen soll. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die auszu-

füllenden Stellen farblich markiert oder umrandet werden. Anderenfalls besteht die 

Gefahr, dass der Bieter nicht akzeptierte Änderungen der Vertragsunterlagen vor-

nimmt, die zu seinem Ausschluss führen müssen. Die vom Auftragnehmer durch Aus-

füllen des Vertrages beschriebenen Leistungsteile und die im Vertragsformular ge-

machten Angaben sind Teile seines Angebotes.  

¶ Mischformen der beiden oben aufgeführten Varianten sind möglich. 

Eintragungen der Vergabestelle in den dafür vorgesehen Feldern des Vertragsmusters sollten 

farbig hervorgehoben und ggf. unterstrichen werden, also z. B. in blauer Farbe erfolgen. Auf 

diese Weise können die Parteien auf einen Blick erkennen, welche Bestandteile des Vertrages 

individuell hinzugefügt wurden. 

Will die Vergabestelle das Vertragsmuster selbst ändern, z. B. Passagen streichen oder Passa-

gen ergänzen, darf dies nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: 

¶ Will die Vergabestelle ganze Passagen im Vertragsformular streichen, weil entweder 

die entsprechende Leistung nicht vereinbart werden soll oder eine Abweichung von 

der entsprechenden Regelung der AGB nicht gewünscht ist, ist darauf zu achten, dass 

die Nummerierung aufrechterhalten bleibt. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass 

anstelle der Überschriften bzw. der Texte ein Platzhalter tritt. 

Beispiel: 11.1  ώΦΧΦϐΦ 

Die Nummerierung muss deshalb aufrechterhalten bleiben, weil AGB und auch das 

Vertragsmuster intern auf Vertragsnummern verweisen und diese Bezüge bei Ände-
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 rung der Nummerierung im Vertrag unrichtig würden. 

Hingegen ist es nicht unproblematisch, anstelle des PlŀǘȊƘŀƭǘŜǊǎ ώΧϐ .ŜƎǊƛŦŦŜ ǿƛŜ αŜƴt-

ŦŅƭƭǘά ƻΦ Ä. zu setzen, weil dies im Einzelfall zu unerwünschten Ergebnissen führen 

kann, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Beispiel: мнΦ ±ŜǊǘǊŀƎǎǎǘǊŀŦŜƴ αŜƴǘŦŅƭƭǘά 

Durch diese Formulierung könnte der Eindruck erweckt werden, dass die in den AGB 

vereinbarten Vertragsstrafen abbedungen werden sollen. Dies ist jedoch in der Regel 

nicht gewollt; vielmehr möchte die Vergabestelle nur ausdrücken, dass sie keine Ände-

rung der Vertragsstrafenregelung aus den AGB wünscht. 

¶ Ansonsten sind alle Änderungen im Vertragsformular (z. B. Streichungen einzelner 

Worte und Sätze, Ergänzungen und Modifikationen an nicht im Vertrag vorgesehenen 

Stellen) deutlich hervorzuheben, zum Beispiel im Änderungsmodus des Textverarbei-

tungssystems. Wird dies nicht beachtet, könnte der Bieter bzw. Auftragnehmer mög-

licherweise einwenden, dass er davon ausgegangen sei, dass die Formulartexte den 

unter www.cio.bund.de veröffentlichten Dokumenten entsprächen. 

¶ Wenn Änderungen zu bestimmten Vertragsregelungen erfolgen, sollten diese auch an 

der entsprechenden Stelle vorgenommen werden. Das erhöht die Transparenz.  

¶ Wird das Vertragsformular wie oben beschrieben geändert, muss in dessen Fußzeile 

deutlich darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine gegenüber dem Standard 

geänderte Fassung handelt.  

Beispiel:  

 

Entsprechendes gilt, soweit dem Bieter bzw. dem Auftragnehmer gestattet wird, den Vertrag 

auszufüllen. Eine Änderung des AGB-Dokuments selbst ist unzulässig.  

 

http://www.cio.bund.de/
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Vorbemerkung: 
 
Zum Verständnis und für das korrekte Ausfüllen des Vertragsmusters ist die Kenntnis der EVB-IT Instandhaltungs-
AGB, also der zu den Vertragsmustern gehörenden allgemeinen Bedingungen erforderlich. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) bilden den rechtlichen und inhaltlichen Rahmen für den abzuschließenden Vertrag. 
Die Vertragsmuster ermöglichen an verschiedenen Stellen von den AGB abweichende Regelungen. Wer einen 
EVB-IT Instandhaltungsvertrag abschließt, sollte die AGB zumindest einmal vollständig gelesen haben. Beim Aus-
füllen des Vertragsmusters sollte man die AGB stets zur Hand haben und die Verweise in den AGB nachschlagen. 
Nur so kann verantwortungsvoll entschieden werden, ob eine bestimmte AGB-Regelung beibehalten, eine im 
Vertrag angebotene Alternative oder eine ganz andere Lösung gewählt wird. 
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